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Beispielsammlung
Explosionsschutzmaßnahmen
bei der Arbeit im Bereich von
abwassertechnischen Anlagen

Anwendung dieser Beispielsammlung

Die Fachgruppe „Entsorgung“ des Bundesverbandes der Unfallkassen (BUK) hat diese
Beispielsammlung für abwassertechnische Anlagen, die bisher im Blaudruck (07/2000)
unter laufender Nr. 4.1 in der Beispielsammlung der Explosionsschutz-Regeln aufgeführt
waren, als eigenständige Broschüre erstellt.*)

Sie gibt dem Unternehmer eine Hilfestellung, seiner Verpflichtung nach § 5 der Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV) nachzukommen, explosionsgefährdete Bereiche in
Zonen einzuteilen.

Explosionsschutzmaßnahmen
Für die Festlegung von Art und Umfang der Schutzmaßnahmen in explosionsgefähr-
deten Bereichen wird auf den Anhang 4 der Betriebssicherheitsverordnung sowie auf
die „Explosionsschutz-Regeln – (EX-RL)“ (BGR 104) verwiesen. Diese können z. B. im
Internet unter www.hvbg.de unter BGR 104 eingesehen werden. 

Für einige häufig auftretende wichtige Begriffe werden hier die Definitionen (siehe § 2
der Betriebssicherheitsverordnung und Abschnitt B der „Explosionsschutz-Regeln“) an-
gegeben:

Explosionsfähige Atmosphäre:

Explosionsfähige Atmosphäre ist ein Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen,
Dämpfen, Nebeln oder Stäuben unter atmosphärischen Bedingungen, in dem sich der
Verbrennungsvorgang nach erfolgter Entzündung auf das gesamte unverbrannte
Gemisch überträgt (§ 2 (8) Betriebssicherheitsverordnung).

Bemerkung: Als atmosphärische Bedingungen gelten hier Gesamtdrücke von
0,8 bar bis 1,1 bar und Gemischtemperaturen von –20 °C bis +60 °C.

*) Die vorgenannte Fassung 07/2000 wurde geringfügig redaktionell geändert. Desweiteren wurden die 
Nr. 3.7a, 3.10 und 3.11 materiell geändert.
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Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre:

Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre (g.e.A.) ist eine explosionsfähige Atmos-
phäre, die in einer solchen Menge (gefahrdrohende Menge) auftritt, dass besondere
Schutzmaßnahmen für die Aufrechterhaltung des Schutzes von Sicherheit und Gesund-
heit der Arbeitnehmer oder Anderer erforderlich werden (§ 9 Abs. 9) Betriebssicher-
heitsverordnung).

Gefahrdrohende Menge:

Mehr als 10 Liter explosionsfähige Atmosphäre als zusammenhängende Menge müs-
sen in geschlossenen Räumen unabhängig von der Raumgröße immer als gefährliche
explosionsfähige Atmosphäre angesehen werden. Auch kleinere Mengen können
bereits gefahrdrohend sein, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe von Menschen befin-
den. Auch in Räumen von weniger als etwa 100 m³ ist bereits eine kleinere Menge 
als 10 Liter als gefahrdrohend anzusehen. Eine grobe Abschätzung ist mit Hilfe der
Faustregel möglich, dass in solchen Räumen explosionsfähige Atmosphäre von mehr 
als einem Zehntausendstel des Raumvolumens als gefahrdrohend gelten muss, also 
z. B. in einem Raum von 80 m³ bereits 8 Liter. Hieraus darf aber nicht gefolgert werden,
dass dann der gesamte Raum als explosionsgefährdeter Bereich gilt, sondern nur der
Teilbereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann (vgl.
Abschnitt E 1.3.4.1 der Explosionsschutz-Regel [BGR 104]).

Explosionsgefährdeter Bereich:

Ein explosionsgefährdeter Bereich ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige
Atmosphäre auftreten kann. Ein Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphäre nicht in
einer solchen Menge zu erwarten ist, dass besondere Schutzmaßnahmen erforderlich
werden, gilt nicht als explosionsgefährdeter Bereich (§ 2 Abs. 10) Betriebssicher-
heitsverordnung).
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Zoneneinteilung explosionsgefährdeter Bereiche

Die nachfolgende Zoneneinteilung gilt für Bereiche, in denen Vorkehrungen gemäß den
§§ 3, 4 und 6 der Betriebssicherheitsverordnung getroffen werden müssen. Aus dieser
Einteilung ergibt sich der Umfang der zu ergreifenden Vorkehrungen nach Anhang 4
Abschnitt A vorgenannter Verordnung.

Explosionsgefährdete Bereiche werden nach Häufigkeit und Dauer des Auftretens von
gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre in Zonen unterteilt:

Zone 0 ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Ge-
misch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln ständig, über
lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.

Zone 1 ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche
explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen,
Dämpfen oder Nebeln bilden kann.

Zone 2 ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefährlich explosionsfähige
Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder
Nebeln normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.

Zone 20 ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre in Form
einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub ständig, über
lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.

Zone 21 ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche
explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthalte-
nem brennbaren Staub bilden kann.

Zone 22 ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefährliche explosionsfähige
Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren
Staub normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.
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Die nachstehende Beispielsammlung kann als Entscheidungshilfe zur Einteilung explo-
sionsgefährdeter Bereiche in Zonen herangezogen werden.

Beispielsammlung 
(Auszug aus den Vorbemerkungen der Explosionsschutz-Regeln)

Die in den einzelnen Beispielen aufgeführten Maßnahmen gelten für den Normalbe-
trieb, berücksichtigen aber auch Betriebsstörungen. Sie können als Entscheidungshilfe
bei der Auswahl von Art und Umfang der Schutzmaßnahmen für das Vermeiden von
Explosionsgefahren dienen.

Für das erstmalige und wiederholte An- und Abfahren einer Anlage und den Explosions-
schutz in Räumen, die über Öffnungen mit explosionsgefährdeten Bereichen in Ver-
bindung stehen, sind besondere Überlegungen anzustellen. 

Nach Abschnitt D 1 der Explosionsschutz-Regeln „Grundlagen für die Beurteilung der
Explosionsgefahr“ hängt die Entscheidung, ob und mit welcher Wahrscheinlichkeit
gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann, von den gegebenen Umstän-
den ab und muss sich stets auf den vorliegenden Einzelfall beziehen. Deshalb ist bei
Anwendung der Beispielsammlung stets zu untersuchen, ob in dem zu beurteilenden Fall
das Auftreten von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre hinsichtlich der Menge
und der Wahrscheinlichkeit mit dem dem Beispiel zu Grunde liegenden Sachverhalt
übereinstimmt.

Bei Abweichungen von den in der Beispielsammlung angegebenen Voraussetzungen
sind Änderungen der Zone bzw. deren Ausdehnung möglich.

In der Beispielsammlung werden die Zonenausdehnungen in der Spalte 5 in Metern
angegeben. Dabei wird unterstellt, dass sich die g.e.A. annähernd kugelförmig um die
Austrittstelle ausbreitet, wobei die Austrittstelle als Mittelpunkt des Kugelradius anzu-
sehen ist. Mögliche Abweichungen sind besonders erwähnt. Nahbereich ist die un-
mittelbare Umgebung der Austrittstelle. Der Radius des Nahbereichs beträgt höchstens
0,5 m.

Bei flächigen Quellen wird die Zone in der Regel durch eine Einhüllende mit Verrun-
dungsradius angegeben.

In den Fällen, in denen explosionsgefährdete Bereiche (Zonen) durch Maßnahmen
nach E 1 der Explosionsschutz-Regeln (BGR 104) verringert oder aufgehoben werden,
ist Folgendes zu beachten:
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• Nach Auffassung des Fachausschusses „Chemie“, Sachgebiet „Explosionsschutz“
gelten die in der Spalte 5 der Beispielsammlung genannten Ausdehnungen der
Zonen nur bei optimaler Anwendung der Maßnahmen nach E 1 (Spalte 4). Dies ist
bei der erforderlichen Beurteilung des Einzelfalles zu berücksichtigen.

• Besonders deutlich wird dieser Sachverhalt bei Anwendung der Schutzmaßnahme
„Technische Lüftung“ (Abschnitt E 1.3.4.2 der Explosionsschutz-Regeln [BGR 104]).

• Wie in Abschnitt E 1.3.4 der Explosionsschutz-Regeln dargestellt, ist eine optimale
Auslegung der Lüftungsanlage nur möglich, wenn die zu erwartenden maximalen
Mengen austretender Stoffe und die anderen Voraussetzungen bekannt sind oder
verlässlich abgeschätzt werden können. 

Bei den Beispielen, die sich nur auf die Umgebung der Apparaturen beziehen, bedarf
das Innere der Apparatur einer gesonderten Beurteilung.

Die in den Abschnitten E 1.3.1 bis E 1.3.3 der Explosionsschutz-Regeln angegebenen
Grundvoraussetzungen des Explosionsschutzes müssen stets erfüllt sein; sie sind in den
Beispielen nicht ausdrücklich erwähnt.

Hinweise zu den Tabellen:

1. Beim Vorliegen der in Spalte 2 erwähnten Anlagen oder Prozesse können in Spalte
3 genannte unterschiedliche apparative oder prozessbedingte Voraussetzungen
oder Merkmale bzw. Bemerkungen auftreten [a), b), c), …; 1., 2., 3., …]. Unter die-
sen Punkten ist vermerkt, inwieweit mit dem Auftreten gefährlicher explosionsfähiger
Atmosphäre (g.e.A.) zu rechnen ist.

2. Für den Fall, dass mit g.e.A. gerechnet werden muss, wird in Spalte 4 erwähnt, ob in
der Anlage Schutzmaßnahmen nach E 1 (Vermeiden explosionsfähiger Atmosphäre)
angewendet werden.

3. Können Schutzmaßnahmen nach E 1 (Spalte 4) nicht oder nicht vollständig durch-
geführt werden, sind Schutzmaßnahmen nach E 2 (Vermeiden von Zündquellen), in
Abhängigkeit von der entsprechenden Zone, notwendig.

4. Ist das Vermeiden von g.e.A. und von Zündquellen entsprechend der jeweiligen Zone
nicht möglich, dann sind Schutzmaßnahmen nach E 3 (Konstruktiver Explosions-
schutz) erforderlich und in Spalte 6 vermerkt.

Der MAK-Wert liegt in der Regel zwei bis drei Zehnerpotenzen unter der unteren Explo-
sionsgrenze (UEG). Wenn aus Gründen des Gesundheitsschutzes vermehrt technische
Maßnahmen in Räumen durchzuführen sind, werden die Wahrscheinlichkeit des
Auftretens sowie die Ausdehnung einer möglichen explosionsfähigen Atmosphäre zwar
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erheblich reduziert, ein zumindest kurzzeitiges Überschreiten der UEG kann dadurch
aber nicht immer sicher ausgeschlossen werden. Dies gilt in besonderem Maße bei
Stäuben, wenn sich Staubablagerungen bilden können. Auf diesen Umstand wird in der
Beispielsammlung der Explosionsschutz-Regeln verwiesen.

Erläuterungen zu den in der Beispielsammlung benutzten Abkürzungen

keine Schutzmaßnahmen nach E 1, E 2 bzw. E 3 sind nicht erforderlich.

gR Schutzmaßnahmen nach E 2 sind im ganzen Raum durchzuführen.

Ausdehnung Die Zahlenangabe für die Ausdehnung der Zonen ist stets in Metern der
Zonen zu verstehen. Sofern keine besondere Angabe über die geometrische

Ausdehnung der Zone gemacht ist, bedeutet die Zahl den Radius einer
Kugel um die Quelle für die Bildung explosionsfähiger Atmosphäre
(Austrittsstelle brennbarer Stoffe oder dgl.).

g.e.A gefährliche explosionsfähige Atmosphäre.

b) wie a) bedeutet in Spalte 3 (Merkmale, Bemerkungen/Voraussetzungen) glei-
cher Sachverhalt wie unter a) angegeben. In Spalte 4 wird jedoch eine
andere Schutzmaßnahme vorgesehen; hieraus ergibt sich in Spalte 5
eine andere Zoneneinteilung als bei a); u.U. kann sie sogar entfallen.

Die Bezeichnung der einzelnen Schutzmaßnahmen (E …) entspricht der Inhaltsangabe
der EX-RL und wird in der nachfolgenden Tabelle verwendet.

E 1.1 Vermeiden oder Einschränken von Stoffen, die explosionsfähige
Gemische zu bilden vermögen

E 1.2 Verhindern oder Einschränken der Bildung explosionsfähiger Gemische
im Innern von Apparaturen

E 1.2.1 Konzentrationsbegrenzung

E 1.2.2 Inertisieren

E 1.2.2.1 Inertisieren explosionsfähiger Atmosphäre brennbarer Gase und
Dämpfe

E 1.2.2.2 Inertisieren brennbarer Stäube

E 1.2.2.3 Inertisieren hybrider Gemische

E 1.2.3 Anwendung von Vakuum-/Unterdruckfahrweise

E 1.3 Verhindern oder Einschränken der Bildung gefährlicher explosionsfähi-
ger Atmosphäre in der Umgebung von Apparaturen
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E 1.3.1 Verfahrenstechnische Maßnahmen, Bauart und räumliche Anordnung
der Betriebsanlagen

E 1.3.2 Dichtheit von Apparaturen

E 1.3.2.1 Auf Dauer technisch dichte Apparaturen

E 1.3.2.2 Technisch dichte Apparaturen

E 1.3.2.3 Apparaturen mit betriebsbedingten Austritten brennbarer Stoffe

E 1.3.3 Prüfen der Apparatur auf Dichtheit

E 1.3.4 Lüftungsmaßnahmen

E 1.3.4.1 Natürliche Lüftung

E 1.3.4.2 Technische Lüftung (Raumlüftung)

E 1.3.4.3 Objektabsaugung

E 1.4 Überwachung der Konzentration in der Umgebung von Apparaturen

E 1.4.1 Gaswarnanlagen mit Alarmgabe

E 1.4.2 Gaswarnanlagen mit automatischer Auslösung von Schaltungen

E 1.4.3 Gaswarnanlagen mit automatischer Auslösung von Notfunktionen

E 1.5 Maßnahmen zum Beseitigen von Staubablagerungen in der Umgebung
Staub führender Apparaturen und Behälter

E 2.3.6 Statische Elektrizität

E 3 Konstruktiver Explosionsschutz

E 3.1 Explosionsfeste Bauweise

E 3.1.1 Explosionsdruckfeste Bauweise

E 3.1.2 Explosionsdruckstoßfeste Bauweise

E 3.2 Explosionsdruckentlastung

E 3.3 Explosionsunterdrückung

E 3.4 Verhindern der Explosionsübertragung

E 3.4.1 Flammendurchschlagsichere Einrichtungen für Gase, Dämpfe und Nebel

Erläuterungen hierzu enthalten die „Explosionsschutz-Regeln“ (BGR 104). Diese können
z. B. im Internet unter www.hvbg.de unter BGR 104 eingesehen werden.
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Gliederung der Beispielsammlung

1 Abwasserableitung

1.1 Umschlossene Räume, in denen Abwasser gespeichert wird sowie das Innere
von Apparaten, Behältern und Leitungen geschlossener Ableitungssysteme (z. B.
Pumpenvorlagen, Pumpensümpfe, Stollen, Regenbecken, Stauraumkanäle,
Schächte, in die Druckrohre entlüftet werden,Dükerbauwerke)

1.2 Vom Abwasser durchflossene Einrichtungen (z. B. Kanäle, Druckrohrleitungen,
durchflossene Schächte, Absturzbauwerke, tiefe offene Kanäle [T>2 m])

1.3 Räume, die über Öffnungen mit den unter Lfd.-Nr. 1.1 genannten Einrichtungen
in Verbindung gebracht werden können (z. B. Räume mit trocken aufgestellten
Abwasserpumpen oder geschlossenen Ableitungssystemen, Zugänge zu Regen-
becken oder Stauräumen)

2 Abwasserbehandlung

2.1 Oberirdische Räume im Einlaufbereich von Abwasserbehandlungsanlagen, die
von Abwasser durchflossen werden (z. B. Einlaufbauwerke, Rechengebäude,
Sandfänge in Gebäuden)

2.2 Das Innere von Apparaten, Behältern und Leitungen sowie umschlossene
Räume, die von Abwasser oder Klärschlamm durchflossen werden oder in
denen sich Abwasser oder Klärschlamm befindet (z. B. gekapselte Anlagenteile,
geschlossene Becken und Gerinne, Pumpensümpfe, Schieber- und Verteiler-
bauwerke)

2.3 Räume, die über Öffnungen mit den unter Lfd.-Nr. 2.2 genannten Einrichtun-gen
in Verbindung gebracht werden können (z. B. Gebäude mit geschlossenen
Gerinnen und gekapselten Anlagenteilen, Maschinenräume über abgedeckten
Pumpensümpfen, Räume mit zu öffnenden Schlammvorlagebehältern)

2.4 Offene Anlagenteile im Freien

3 Schlammfaulung

3.1 Geschlossene Faulbehälter

3.2 Räume, die mit Faulschlamm oder Faulwasser gefüllt sind oder von diesen
Medien durchflossen werden (z. B. Faulschlamm/Faulwasserschacht, Nachein-
dicker)
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3.3 Räume, die Faulgas führende technische Ausrüstungen enthalten (z. B.
Gasleitungen, Armaturen, Messgeräte)

3.4 Faulgas führende technische Ausrüstungen, die zum Betrieb oder zur Wartung
geöffnet werden (z. B. Gasfilter, -entschwefler, -trockner)

3.5 Räume, die Kondensatableiter enthalten

3.6 Bereiche, in die Gasüberdruckentlastungen münden

3.7 Gasbehälter für Faulgas

3.8 Gasfackeln

3.9 Gasentschwefler

3.10 Faulgasbetriebene Einrichtungen (z. B. Gasmaschinen, Brenner)

3.11 Gebläse und Verdichter für Faulgas

3.12 Druckregler für Faulgas

3.13 Räume, in denen Faulschlamm maschinell entwässert wird

3.14 Bereiche, in denen entwässerter Faulschlamm gelagert wird

3.15 Schlammtrockner und Räume, in denen getrockneter Schlamm gelagert wird
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Hinweis: 

Seit April 1999 sind alle Neuveröffentlichungen des berufsgenossen-
schaftlichen Vorschriften- und Regelwerkes unter neuen Bezeichnungen
und Bestell-Nummern erhältlich. Die neuen Bestellnummern können einer
so genannten Transferliste des HVBG entnommen werden; siehe 

http://www.hvbg.de/d/pages/praev/vorschr/

Hinsichtlich älterer, bislang unter VBG-Nummer geführter Unfallver-
hütungsvorschriften des so genannten Maschinenaltbestandes bzw. bis-
lang unter ZH 1-Nummern geführter Richtlinien, Sicherheitsregeln und
Merkblätter, die bis zu ihrer Überarbeitung noch weiter gültig sind, siehe
Internetfassungen des HVBG 

„http://www.hvbg.de/bgvr“.
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Auf’m Hennekamp 74
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Bezirksverwaltung Potsdam
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